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Erste Änderung der Allgemeinen Hygieneordnung  
zum Infektionsschutz vor SARS-CoV2 

vom 21. Januar 2022 

Auf der Grundlage von § 16 Abs. 3 S. 1 LHG hat das Rektorat der Universität Kon-
stanz am 19. Januar 2022 mit Zustimmung des Personalrats vom 20. Januar 2022 
die nachfolgende Erste Änderung der Allgemeinen Hygieneordnung zum Infektions-
schutz vor SARS-CoV2 in der Fassung vom 10. Dezember 2021 (Amtl. Bekm.  
53/2021) beschlossen:  

 
Art. 1  

Änderungen 
 
 In Abschnitt III. wird in Nr. 4 Satz 2 wie folgt gefasst:  
 
„Darüber hinaus ordnet das Rektorat das Tragen von medizinischen und vergleichba-
ren Masken auf Verkehrswegen und in Aufenthaltsbereichen innerhalb der Universi-
tätsgebäude für alle Personen an; in der Warnstufe und in den Alarmstufen tritt an 
die Stelle von medizinischen Masken Atemschutz entsprechend der Vorgaben der 
Coronaverordnung Studienbetrieb (FFP2 oder vergleichbarer Standard), Abweichun-
gen sind  im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung möglich.“ 

 

Art. 2 
Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt nach der Zustimmung des Personalrats und der Amtlichen  
Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Konstanz, 21. Januar 2022 

 

gez. 

 

Prof. Dr. Katharina Holzinger 

- Rektorin - 

 

 
 


